
Gutshof KreveseGutshof Krevese
 03.09.2022

Landhof NeulingenLandhof Neulingen
   09.09.2022

Künstlerstadt KalbeKünstlerstadt Kalbe
 02.09.2022

Nikolaikirche GardelegenNikolaikirche Gardelegen
  08.10.2022

Ipse DorfIpse Dorf
   02.10.2022

Gutshof LindstedtGutshof Lindstedt
10.09.2022 Lindenhofgarten GardelegenLindenhofgarten Gardelegen

     15.-17.09.2022

Schlosspark WeteritzSchlosspark Weteritz
 01.10.2022

MIT GENUSS GardelegenMIT GENUSS Gardelegen
             07.–08.10.2022

Weitere Infos bei der 
Tourist-Information Gardelegen
Tel.: 03907 42266 oder unter:

www.lichtbluetenfestival-altmark.de

Genießen Sie Kunst, Klänge und 
Kulinarisches in den Abendstunden 
an neun Orten in der Altmark. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Kulturorte 
der Altmark 
erleuchten

F E S T I V A L  2 0 2 2
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Erläuterung Pflicht

Einsatz der Signet-Paare und Ergänzungen – Die Pflichten für alle Begünstigten

Bei allen Informations- und Kommunikationsmaßnahmen ist auf die Unterstützung 
des Vorhabens aus dem ELER mit folgenden Pflichtelementen wie folgt hinzuweisen: 

mit dem Unionslogo zusammen mit einer Erläuterung 
der Rolle der Union mittels folgender Angabe:

bei Maßnahmen der Informations- oder Öffentlich-
keitsarbeit, die sich auf ein oder mehrere Vorhaben, 
die durch mehr als einen Fonds kofinanziert werden, 
beziehen, kann der Hinweis unter Buchstabe a) durch 
einen Hinweis auf die ESI-Fonds ersetzt werden: 

für die im Rahmen von LEADER finanzierten Aktionen 
und Maßnahmen das LEADER-Logo

für die im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ 
(GAK) vom Bund mitfinanzierte Maßnahme zusätzlich 
das Logo des Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft in gleicher Größe wie das Landeslogo 
und mit folgendem Text: 

a) 

b) 

c) 

d) 

DARSTELLUNG LOGOS I Was muss verwendet werden?

weiter auf Seite 15 ...

Mit freundlicher Unterstützung 
durch:


